
Norman Paech 
Valladolid - Der Aufbruch der Vernunft 
oder homo homini homo ese:-

I. 

Die europäische Aufklärung und das moderne Völkerrecht haben bereits im 
Spanien Karls V. längst vergessene Vorläufer. Von einzelnen spanischen Theo­
logen lind Juristen wurde schon damals die Versklavung und Ausplünderung 
der Bewohn.er sogenannter entdeckter Gebiete öl/entlich angeprangert. Selbst 
wenn es sich bel den Betroffenen Itm Ungläubige handele, seien sie doch Men­
schen, gegen die Krone und Kirche keinen gottgefälligen "gerechten K)'ieg" 
führten. Bis zur Anerkennrmg der Menschenrechte für Menschen aller Kultu­
ren und Ethnien sowie der staatlichen Souveränität von Ländern der sog. 
Dritten Welt blieb es dennoch ein weiter Weg. Das Ziel ist noch immer nicht 
voll erreicht. 

Die Red. 

\XIir haben uns daran gewöhnr, die Aufklärung territorial mit den frühbürgerlichen 
Staaten der Niederlande, Frankreich, England und Deutschland zu verbinden und 
ihr als Epoche das 18. Jahrhundert, das »siecle des lumieres« oder das französische 
Jahrhundert zuzuordnen.' Der geistige Aufbruch zur Inthronisierung der mensch­
lichen Vernunft als ausschließliche Autorität im Prozeß der \XIelt-Anschauung und 
der Natur als Grundlage bürgerlicher Erkenntnis und Emanzipation von »selbst ver­
schuldeter Unmündigkeit« - ein Projekt der europäischen Kulrur, die ihr Gravita­
tionszenrrum vom Mittelmeer zur Nordsee verlagert hatte. Selbst das 17.Jahrhun­
dert, in dem die frühen Grögen einer Vernunft-Philosophie die Überwindung des 
metaphysisch-theologischen \XIeltbildes betrieben und das rationale Bewußtsein bür­
gerlichen Denkens begründeten, wurde von Namen des nördlichen Europas be­
herrscht: Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Isaac Newton, Hugo 
Grotius, Baruch Spinoza, Rene Descartes, Johannes Althusius, Gottfricd \XIiIheim 
Leibniz. Kein namhafter Italiener, kein nachwirkender Spanier, der an der Nieder­
ringung der Metaphysik und des Aberglaubens christlicher Ideen und der Konstruk­
tion eines neuen, aufgeklärten und schließlich revolutionär hürgerlich wirkenden 
Bewußtseins teilhatte? Marx nannte zwar in der Kölnischen Zeitung Nicol6 Machia­
velli und Thomas Campanella, die bereits begannen, "den Staat aus menschlichen 
Augen zu betrachten und seine Naturgesetze aus der Vernunft und der Erfahrung zu 

t:> Fü r Hermann Klenner zum siebzigSlcn GCbUriSH1.g - n:lCh[r.lgltch , 
, Vgl. Winincd Schroder. Aufklarung, 111: Han s Jorg Sandkuhlcr (Hrsg.) , EuropaJsche Enzy kJopadie zu 

Philosophie und Wissenschaften, Hamburg 1990, Bd. 1,5.176 H.; Wolfgang !'ritz Haul;, AufKlarun~, in: 
Wolfsan g Fritz Haug (Hrsg.), HiSlorisch-kriltsches Worterbuch des Marxismus. Hamburg 1994, ßd. " 
S. 7 19 ff. 
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entwickeln, nicht aus der Theologie •. ' Wir finden darüber hinaus schon frühzeitig 

Denker mit radikalem antitheolo gischem Impuls wie Epikur, der den zeitgenössi ­
schen Denkern der Stoa als Aufklärer entgegentrat. Doch bleiben sie isoliert und 
ohne fortwirkende Resonanz, sei es, daß die Lebens- und Denkverhältnisse der alten 
Gesellschaft noch zu domin an t waren oder das utopische Projekt (Citta de! sol des 
Dominikaners Campanella, 1602) noch zu stark dem theokratischen Universalitäts­
anspruch des Papstes verhaftet blieb. 

Es ist in der Tat so, daß das .spanische Zeitalter. des 16.Jahrhunderts - von den 
einen das . goldene., von den anderen das "finstere. genannt - noch ganz der Scho­
lastik und ihrer "klerikaljuristischen Legitimation «) des päps tlichen und kaiserli­
chen Weltherrschaf<sanspruchs zugedacht wird. Nicht Francisco Vitoria und 
Franeisco Suarez haben danach die Schwelle des Naturrech<s betreten, sondern 

Hugo Grotius, nicht sie smd mi t dem Titel " Vater des Völkerrechts« geehrt worden, 
sondern dem Niederländer Thomas H obbes wird - zu Recht - das Verdienst zuge­
sprochen, die menschli che Instrumentalisierung von Recht und Geselz zur Siche­
rung des Friedens m einer immer kriegerischen Gesellschaft der theok ratischen 
Diktatur entgegengestellt zu haben. Sein Diktum "homo homin.is lupus est., welches 
sein Logo geworden ist, ist jedoch ebensowenig seine Erkenntn is wie sein D ik tum 

"homo hominis deus est., dessen Ursprung auch Francis Bacon zugeschrieben 
wird.' Es ist allerdings nicht so en<scheidend, ob Bacon oder Hobbes, die sich kann­
ten, in das Buch der geflügelten Worte eingetragen werden. Interessanter ist, daß es 
sich um einen offensichtlich schon im 16.Jahrhundert allbekannten und diskutierten 
topOS handelt, dem Vitoria bereits in der ersten H älfte des 16.Jahrhunderts sein 
"homo homini homo« entgegenhieIr' Dies allerdings ist in Vergessenheit geraten. 
Vergessen ist nicht, daß die Werke der Bacon, Descartes, Diderot, Grotius, Helve­
tius, Kant, Locke, Montesquieu, Pufendorf, Rousseau, Spinoza etc. auf den Index 

der römischen Kirch e gesetzt wurden, vergessen aber, daß Vitoria fast das gleiche 
Schicksal zuteil gewo rden wäre. Sein Hauptwerk, die Relectio »De Indis reeen te r 
inventis« - 153 8/39 an der Universi tät Salamanca gehalten, aber erst posthum J557 
im Druck erschienen - war bereits gemeinsam mit den }~Controversiae ch ristianae 

fidei . des italienischen Kardinals Roberto Bellarmin von Sixtus V. auf den Index 
gesetzt wo rden. Doch es kam nicht mehr zu einer Veröffentlichung, da Sixtus V. kurz 
zuvOr im August 1590 verstarb. Sein Nachfolger Urban II. aber ließ beide Werke 
wieder vom Index nehmen. 
Es soll hier nicht darum gehen, die Wiege der Aufklärung in das Spanien Karls V. 
zurück zuverlegen und die Spätscholastik von der ideologischen Mission des orbis 
christi anus zu befreien, um ihr doch noch den Mantel der bürgerlich revoluti onären 
Erstgeburt umzuhänge n. 6 Doch sollten wir bei der Betrachtung und Einordnung 
klassischer Werke der Aufklärung zwei Erkenn,"isse berücksichtigen, di e im 

Grunde für jedes klassische Werk gelten: Sie sind »nach hinten und nac h vorn ver­
wickelt in die ideologischen Klassenkämpfe ihrer Epoche«.' Ob Grotius, Althusius, 
Bacon oder Hobbes , sie haben nicht nur die Vor-Denker z iti ert , sich ihrer bedient 
und sie für ihre Beweisführung benutzt, sie wären ohne deren Denkforrschritte 

1 Karl Marx, Der Icilcnde Artikel in Nr. 179 der nKolnischcn Zeitung .... in: MEW •• 5.10]. 
3 Hermann Kleil:ler. Vom Recht der NaLUr zur Nat ur des Rechts, Berlin 1984. S. 25. 
~ Hcrm.ann Klcnner, (Anm. 3). S. j2. earl Schmitt, Der Nom()s der Erde, Berlin 195°,5,71. nennt "B:lcon :1.1s: 

Autor , ohm: ~inen konkreten Litl-r3rurmtchweis. 
5 .. Non cnilll homo homini Iuplls est, ut :l.i"t Ovidius, sed homo .. , ReleCCloneS Tto logic.1s dd MaCSlro fray 

Fr30cis..:o de Vltar);"! d('~ P. Mtr. Fr. Luis G, Alfonso Getino, Madrid 1934, T. I, S. ]8}/}85' 
6 Vor einem derartigen .. burgcrlichen Trend seit der Jahrhundertwcnde .. hat Hermann Klcnner (Anm. ]), 

S. j 2 gewarnt . 
7 Hermann Klenner (Anm. j). S. 2.7· 
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selbst in revolutionären Zeiten des frühbürgerlichen Aufbruchs nicht denkbar. Ihre 
wegweisende und epochemachende Wirkung ist zugleich auch der Ausweis für die 
Bedeutung der Denker, "auf deren Schultern sie stehen«, sei es, daß sie sie schlicht 
beerben, sie kritisieren, entstellen oder gar ignorieren. Und noch eine zweite Er­
kenntnis ist wichtig: »Der Weg, den sie einschlagen, nicht das Ergebnis, das sie 
erreicht haben, ist es, was der Aufklärer Leistung so groß gemacht. «s Es ist also die 
Methode ihres Vorgehens, der Weg ihres Erkenmnisgewinns, den sie eingeschlagen 
haben, und das Instrumentarium, mit dem sie den vorherrschenden Gesellschafts­
konsens aufgebrochen haben, was aus ll1eologen, Philosophen und Juristen erst 
Theoretiker der Emanzipation und des Gesellschaftswandels gemacht hat. 
Daran zu messen sind aber nicht nur diejenigen, denen der Durchbruch vom kleri­
kal-feudalen zum bürgerlich-rationalen Naturrecht als ihre Leistung angerechnet 
wird, sondern auch diejenigen, auf deren Schultern sie gestanden haben. Das sind 
nun nicht nur die vielzitierten Griechen und Römer von Aristoteles über die Stoa bis 
Cicero - zu deren Größe über die Jahrhunderte es nicht mehr eines Zitats der Aul­
klärer bedurfte -, sondern auch jene merklich weniger zitierten Theologen der 
Spätscholastik. Sie haben zumindest dazu beigetragen, daß das 16., das spanische 
Jahrhundert, das »goldene« und nicht nur das .finstere« genannt wurde. Darüber 
hinaus haben sie in einer Weise Hand angelegt an die theokratische Missions- und 
Weltherrschaftsideologie des orbis christianus, die es ihren protestantischen Nach­
folgern leicht machte, den Schutt einer schon weitgehend zerstörten und in sich 
zerfallenen Herrschaftslegitimation vollends hinwegzuräumen. Vergessen wir nicht, 
daß etliche Jahre vor Althusius' . Politica« (16o}), Bacons . Novum organum scien­
tiarum« (1620), Grorills' oDe iure bell i ac pacis« (1625) und Hobbes' »Elements of 
law natural and politic« (16}9) und Leviathan (1651) die Generalstaaten, das füh­
rende Organ der Union von Utrecht, am 26.Juli 1 58t Philipp 11., den Sohn Karls V., 
mit den \'{'orten absetzten: 

»Nicht das Volk ist für den Herrscher geschaffen, sondern der Herrscher für das Volk, da es 
ohne Volk auch keine.n Herrscher geben würde. Ocr Herrscher hat die Aufgabe, scine Unter­
tanen nach Gesetz lind Gerechtigkeit zu regier~n ... Wenn er sie aber nicht so behandelt, 
sondern wie Sklaven, so hört er dadurch auf. Herrscher zu sei." und wird Tyrann und die 
Untertanen habc.n nach dem gesetzlichen Beschluß ihrer Vertreter in den Generalstaaten das 
Recht, ihn zu verlassen, t<.9 

Woher nehmen sie diese Sprache, wenn sie nicht schon gedacht war, wenn ihr revo­
lutionärer lnhalt nicht schon die Fundamente der klerikalen Festung angegriffen 
hätte ? Daß dies mit dem entscheidenden Schlag von der Peripherie des Reiches, VOn 
Genf und Gent her geschah, war die eine Bedingung für den Erfolg, die andere war 
aber, daß von innen heraus die Mauern untergraben wurden. Dies waren keine Re­
volutionäre, aber auch keine gelehrten Troglodyten, sie begnügten sich nicht mit der 
Betrachtung der Geschichte aus den Bibliotheken ihrer Konvente, sondern begaben 
sich mitten in die Kämpfe ihrer Tage. Es sind tlies vor allem der Dominikaner Fran­
cisco VitOria (1492-1546), der Jesuit I'rancisco Suarez (1548-16t7) und der in der 
Literatur des 17. und 18. Jabrhunderts weitgehend ausgesparte - Grorius erwähnt 
ihn in seinem Hauptwerk .De iure belli ac pacis. nicht ein einziges Mal- Domini­
kaner Bartolome de las Casas (1474-1566), um nur die hervorragendsten zu nen­
nen. 

8 Hermann Klcnner (Anm . )), S. 17. 
9 Zitiert nach Gahard Reiman:l., Hugo Gr-oriu5 und seine Zeit, in: Beitrage zum nationalen und interna· 

tlonalen Seerecht, Rostock 198). H.7. S.7H., 8. Vgl. auch Norrnan P:u:ch, Hugo Grotius, ßcrlin 1985 . 
S.26. 
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410 Il. 

Ein Ereignis, welches sich vom Herbst '550 in das Frühjahr '55' im H erzen 
Spaniens hinzog, bündelt wie in einem Brennspiegel die Widersprüche der Epoche 

und ihre uni versa li stische Ideologie des orbis christianus. Auf der einen Seite die 

treibenden Interessen der Conquista, di e Gier nach Gold und christlichen Seelen, 

auf der anderen die gegen sie erhobene Anklage des Raubes, der Folter, der 

Sklaverei und des Völkermordes. Kaiser Karl V. hatte im Ju li '5 50 eine Kommission 

mit Theologe n und Juristen ei ngesetz t, die die kontroversen Standpunkte zur 

Wes tindis chen Frage klären soll [e. Die elf Juristen und vier Theologen luden die 

bei den bekanntesten und wonmächtigs ten Protagonisten des Streits ein, Kritik und 

Verteidigung VOr ihrer Kommission öffentlich darzulegen. Dies wa ren der Domi­

nikaner Fray Bartolom'; de las Casas, der drei Jahre zuvor sein Bistum im mexi­

kanischen Chiapas verlassen hatte, um in Spanien besser für die Rechte der Indios 

kämpfen zu können, und der Doktor Juan Gines de Sepulveda (1489-'573), 
Hofchronist des Kaisers und berufener Apologet der Conquista; beides erprobte 

Polemiker und die . Wortführer der ,Tauben< und ,Falken< in der westindischen 

Frage«.'o Schauplatz der Disputation: das Dominikanerkloster San Pablo 7.U Val­

ladolid, damaliger Regierungssitz Karls V. 
Beide trafen nicht direkt aufeinander, sondern traten in der erSten Sitzungsperiode 

im August/September '5 jO nacheinander auf. Zunächst Sepulveda, d ann Banolom<, 

der fünf Tage benötigte, seine auf Latein geschri ebene »Apo logia« vorzulesen. Die 

offensichtlich strapazierte Kommiss ion beauftragte ihr Mitgli ed Domingo de Soto, 

ein kurzgefaßtes Summarium aus den Vorträgen zu erstellen. um vor allem auch 

Sepulveda Kenntnis von den umfangreichen Vorwürfen seines Gegners zu geben. 

Sepulveda verfaßte eine Antwort zu den insgesam t zwölf Ei nwänd en, die wiederum 

Bartolomc zu einer wortreichen Entgegnung benutzte." Beide Einlassungen w·ur­
den dann in der zwei ten Sitzungsperiode im April [5 j I erörtert , ohne daß auch hier 

die Kontrahenten direkt aufeinander trafen . Beide ka nnten sich allerdings zu r Ge­

nüge. Und insbesondere Sepulveda hatte bereits die Aggressivität seines Gegners zu 

spüren bekommen. 

Er, der jüngere von beiden, hatte seine Ausb ildung vor allem am spanisc hen Kolleg 

in Bologna erhalten, wo er Theologie und Artes stud ierte. Er mu ß ei ne besondere 

Fähigke it im Griechi schen entwickelt haben, denn er bekam noch während des Stu­

diu.ms von Giulio Medici den Auftrag Zur Übersetz ung der Werke des AristoteIes. 

Dies hielt ihn weiter in Italien und verscha.ffte ihm eine Anstellung als offizieller 

Übersetzer bei der Kurie, als Gi ulio Medici zum Papst C lemens VII. gewählt wurde. 

Die Rückkehr nach Span ien bahnre sich an, als er '529 bei der Krönung Karls V. 
durch Clemens VII. in Genua in Kontakt zum span ischen Hof kam und s ich daraus 

nach dem Tode seines Förderers ' 536 die Ernennung 7. um Hofchronisten ergab . Er 

siedelte an den H of des Kaisers nach Spanien über lind blieb in dessen Diensten bis 

zu seinem Tod 1573. Dieser Wechsel vom geistlichen ins weltliche Lager kam nicht 

von un gefä hr. Er hatte 1j27 die Gefangenn ah me C lemens VII. und die Plünderun g 

Roms durch kaiserliche Truppen (Sacco di Roma) erlebt. Er hatte den Kaiser in einer 

Schrift zum Krieg gegen die Türken aufgefordert und ihn bei der Belagerung Wiens 

durch die Türken sowie auf seinem Feldzug gegen Tunis begleitet . 

10 Mariano Delgado m sc.-Iner Elnieiru llg zu der JelZI crslnuh in dL' ut:;chcr Ubersetzung vo rliegenden DIS­
putation, in: Bano lome de bs C as.u-, Werkauswahl, her:\usg('~ebt'n von M,:manö Dclg;tdo. P:ldcrbornl 
Munchen/Wien/Zurlch 19.94. Bd. I , S. HO. 

11 A lle drei Texte Sind Ln deutscher Ubcrsl'lwllg abgedruckl Ln : Banolome dc las C:l sas (Anm . lo), 
S·JHff. 
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Sepulveda war kein Pazifist. Als er derartige pazifistische Tendenzen bei den Studen­

ten des spanischen Kollegs in Bologna bemerkte, die jegliche Möglichkeit eines 
gerechten Krieges negierten, machte er sich daran, eine grundsätzliche Rechtferti­

gung des Krieges zu schreiben. Dieses als "Democrates primus« bekannt gewordene 
Werk" beschönigte nicht die Grausamkeiten des Krieges, die Brutalitäten und Über­
griffe des Militärs, ließ sie aber nicht als Kriterien für ein Urteil über die Gerechtig­

keit und Ungerechtigkeit des Krieges gelten. Aus christlicher Sicht ergebe sich die 
Rechtfertigung des Krieges aus dem Streben nach einer gerechten Friedensordnung, 
in der allein der Mensch das aristotelische Ideal eines politischen und sozialen We­

sens verwirklichen könne. Der Krieg sei demnach gerechtfertigt, ja geboten, wenn 
das Böse den Frieden bedrohe und die Ratschläge und Forderungen an den Feind 
von diesem nicht befolgt würden. Dies wat im übrigen die allgemeine Lehre der 

christlichen und spätscholastischen Kriegstheorie. Der Angriffskrieg könne nicht 
nur "sittlich einwandfrei«, sondern auch »sittlich notwendig« sein, heißt es überein­

stimmend in der Relectio "Oe iure beILi" des Vitoria und dem .. Tractatus de 
charitate« des Francisco Suarez.') Und diese Theorie lag auch dem bekannten Re­

querimiento zugrunde, welches der Hof jurist Palacio Rubios 15 I 3 für die Expeditio­
nen zur Eroberung des mittelamerikanischen Festlandes entwerfen mußte, eine 
Urkunde des ~ gerechren Krieges«. i4 Dieses Dokument ~vtlrde den Indios als »Frie­

densangebot« - ohne Rücksicht darauf, daß sie es zumeist nicht verstanden -
vorgelesen und beurkundet und wirkte wie der Ablaßschein flir die anschließende 

Unterwerfung oder Ausrottung. 
Als die spanische Übersetwng des .. Dernocrates primus« 1541 in Sevilla erschien, 
traf sie auf eine heftig entflammte Debatte über das Vorgehen der Conquista in den 

von COrtes und Pizarro eroberten Reichen der Azteken und Inkas, über die Metho­
den der Missionierung und die Einführung des Encomienda-Systems." In Spanien 

waren die verheerenden Auswirkungen der Sklaverei und der eingeschleppten Epi­
demien, die die Indianer der Antillen bereits weitgehend vernichtet hatten, durchaus 
bekannt.'" Die Missionare der untereinander konkurrierenden Franziskaner, Domi­
nikaner, Mercedarier und Augustiner hatten nicht nur über die fremdartigen Ein­

wohner der eroberten Inseln, ihre Götzendienste, Menschenopfer und Sexualge­
bräuche berichtet, sondern auch über die katastrophalen Auswirkungen der 

Eroberung, die einem Völkermord gleichkamen. Vor allem der Dominikanermönch 
Antonio de Montesinos hatte, 5 I I in einer Adventspredigt schwere Vorwürfe gegen 
die Siedler erhoben und die Freilassung sämtlicher Indios gefordert. 

12 Der Originaltitcl J Leser als Di:\log konZipierten Schrift lautet .. De conucnicntia mLli t.1rlS disciplinae cum 

chrisliana religione dialogus, qui inscribitur Democr.1tcs«. Sie crsdllcn 1535 in Rom und I ~41 In Pans und 
Sevilla. 

I.} Fr.1nc:isco Vitori ;;t , Relectio )OD<.' iure belII "' , Edition LUI S G. Alon,!; (l Gtl ino, Bd.l1 . Madrid 1943, S. } 91; 

Frant isco $uarez, Tracr3tus Je charit.llc, 111: Oper;!. Omni,\, Tomus XII, POl. ri .<. 185 8, Tr. lfl, disp. t}, scerio 
1., n. 5. 

14 Wortlallt bei f.bl'1 ;lard Sl~hmldl (Hrsg-.), Der Aufb.1u der Kolomalreit.:he, Dokummw zur Gc~<-'hichl(, der 
europaischen Expansion, Ud. j, München 1987, S. 471 H. 

15 Auch repartinllento gellanm, mit dem den spanischen Su?dlcm Indlanl$l·he Arbcitskraft hjr Haus~, Hof~, 
Feld~ und Bcrgwerks:lrbt'il zugl"wll"scn wurdc. Konigin IsabelI" hatt(· "'. war In einem Erl aß des Jahre 1503 
vl'r fugt, daß die arbeitsverpfl ichlC'len lndios als "frcit· Person(.'l\« und mcht ab .. Leibeigene .. behandelt 
"Werde r. sollcen, W ;l S aber bel der immer wieder ht'r",orgdlObcnl"n .. unermt·ßlicl!en Beute- und H:lbgicr« 
der Siedler Theorie blieb. Vgl. RicharJ Konclzkc, Sud~ und Mittebmerika l, Die fndi anerkulturen 11-
ame·ribs und die spanisch-portugiesische Kolonialherrschah. f ischer Wehgeschichte BJ. 22, frankfurt 
a. M. 1965, S. t 65 H.; Joseph HoHner, Kolonialismus und Evangelium, Spanische Kolonialethik im Gol­
denen Zeitalter, Tner 1969, S. }67 ff. 

16 Z.lhlcn Z.ur Bc\;olkcrungsclltwlcklung in den spanischen Kolonlt'n bt,j Wolfgang RcLnhard. Geschicht<.' 
der curop3.isthCIl ExpO:III S' ion, Bd. 2, Die Neue Welt , SwugolrliBerlin/Köln/Main:r. 1985, S. 62 ff. 
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4/ 2 ."Ihr seid alle in Todsünde und lebt und sterbt in ihr, wegen der Grausamkeit und Tyrannei, die 
ihr gegen diese unschuldigen Menschen gebrauche Sagt, mit welchem R~c11t und mit welcher 
Gerechtigkeit haltet ihr jene Indianer in clncr so grausamen und schrecklichen Dienstbarkeit? 
... Wie bedrückt und plagt ihr sie, ohne ihnen Essen z.u geben, noch sie in ihren Krankheiten zu 
pflegen, die sie sich durch die übermäßigen Arbeiten zuziehen, die ihr ihnen auferlegt, und die 
sterben oder, besser gesagt, die ihr tötet, um jeden Tag Gold zu crraffen.«17 

Der Angriff erzeugre nichr nur wütende Proreste der Siedler, sondern auch erhebli­
chen Unwillen bei Hofe. Der Ordensprovinzial unrersagre deranige Predigren in der 
Zukunfr, da der König jene Gebiete iure bell i erworben habe und es »Veranlassung 
und Berechrigung für den Arbeirsz.wang gibt «. Doch die Dominikaner gaben nicht 
auf. sandren Momesino nach Spanien, wo er König Ferdinand von der elenden Lage 
der Indios so eindringlich zu berichten wußte. daß dieser t 512 eine Kommission von 
Theologen und Juristen nach Burgos einberief. Das Ergebnis, die Leyes de Burgos 

vom 22. Februar 1512. isr als ersres Zeugnis einer Kolonialgesetzgebung in die Ge­
schiehre eingegangen.· 8 Darin werden zwar die Indios als freie Menschen anerkannt, 
die menschenwürdig behandelt werden müssen, gleichzeirig aber auch der Arbeits­
zwang des Encomienda-Systems gerechrfertigt. Die gänzlich menschenunwürdige 
Lage der Indios änderre sich auf jeden Fall nicht. 
Die Adventspredigr des Montesino hatte nicht nur die Siedler alarmiert. sondern 
machte auch einen jungen Priesrer und Encomendero in Concepci6n de la Vega auf 
Espanola (Hairi) tief betroffen. der sich bis dahin ebenso als Goldsucher und Feld­
geistlicher an der Conquisra beteiligt hatte: Bartolome de las Casas. Er nahm zwar 
noch an der Eroberung Kubas reil und erwarb auf der Insel weitere Comendcn, doch 
das dortige Elend. die Ausbeurung und Ausrottung der Bevölkerung ließen ihn 

schließlich die Seire wechseln. Er brach. dreißigjährig. mit dem Encomicnda-System. 
gab seine Besitzungen zurück und widmete von da ab sein Leben der Verteidigung 
der Indios.' 9 Er trat in die Fußstapfen Montesinos, übertraf ihn jedoch bei weitem an 
Aussrrahlung und Wirkung. Ihm gelang es. die Aufmerksamkeit sowohl vOn Ferdi­
nand als auch nach seinem Tod im Jahre 1516 von Karl V. zu erlangen. Dieser 
vertraure ihm in einem Kolonisationsvertrag ein großes Gebiet an der Küste Vene­
zuelas an, in dem er seine eigenen Kolonisationsvorstellungen verwirklichen sollte. 
Das Projekt scbeiterre jedoch und Bartolome zog sich in das Dominikanerkloster zu 
Santo Domingo zurück. Hier fand er Aufnahme in den Orden und Zeit, seine wis­
senschaftlichen Arbeiten, u. a. die große Historia de las Indias. zu beginnen. 
Mit sechsundfünfzig Jahren meldet er sich zurück. Zunächst mit Reisen und Predig­
ren vOn Panama bis Mexiko, sodann in Europa. wo er Papst Paul !Il. zu zwei 
wichrigen Dokumenten zugunsren der Indios bewegen kann. In einem Breve er­
mächtigt dieser den Erzbischof vOn Toledo zu weitgehenden Exkommunikationsbe­
fugnissen gegenüber Siedlern. die weiterhin Indios in Sklaverei halten. Mit der Bulle 
"Sublimis Deus« vom 2.Juni 1537'° unterstreicht er die Menschenrechte der Indios 

17 Baftolome de las C:t~as, HislOria de las Indias, Lih. 111. Cap.III-IV. Ausgabe Madrid 1957, S. 174 H. 
Deutsch VOn Theo EngJ bel Eberbard Schmid( (Hrsg. ), (Anm. 14). S. 489 ff., S. 494. 

18 Wortl aut ~( Lewis Hanke. The Spanish Struggle fcr jusrice in (he Conque.H of Amcrica, Boston 196h 
S. 49 ff. 

[9 Die St.:.'It.ionen Zu sei:}('m .. D!UTl.2lskus .. bat ßan:olome selbst ansch.lulil'h in stmer HlslOria de las Indias, 
die er I 517 bc~ :mn. gc<childert. Deutsch in Ausl.ugen in: Banoleme de bs Cas<ls (Anm. 10) Bd.l, 1995, 
S, lS H. Vgl. auch Manuel Gi.menez. Femandez. Fu.y Bartolome de bs Casas: A biographlcal Sketch, in: 
Juan Frit:clelBenj!l.nlln Keen , Barto lome de las Casali in HIs tory , Toward an Understanding of the Man 
and hi s Work. JIIinois. 1971. $. 171 H. und M:uiano Delgado, Barlolomc dc las Casas (1484-r566), Weg, 
Wt rk , Wirkung ode.r vom N ut zen mystisch-politischer Nachfolger in Krisenzeltcn, in: Banolome de las 
Casas (Anm. 10), $. 11 ((. 

10 Englische Übersetzung d (·r ßullc b.::i Lewts Hanke, AI.! Mankind is One, A 5tudy of [he Disputation 
be(we~n ßanolomc dc las Casas and Juan Gtmcnez de 5epulveda in 1550 on the Intt:llectual and Rellg-ious 
Capacity of (he Amcrican Indi ;'l ns,lUinoi s 1974. s. 2.1. 
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und den friedlichen Weg der Mission, die nicht mit kriegerischen Mitteln durchge­
führt werden dürfe: 

»Wir wissen wohl, daß die Indios als wirkliche Menschen nLehr a.lIein die Fahigkeit zum christ­
lichen Glauben besitz,cn, sondern:l.U ihm in aUergrößrcr Bescheidenheit herbeieilen, wie man es 
Uns wissen ließ. Da Wir für d.iese mit angemessenen Heilmitteln Sorge tragen waUen, bestim­
men und erklaren \"(Ii, mit diesem Schreiben und kraft unsrer apostOlischen Aucorirät., 
ungeachtet dessen, was früher in Geltung stand und etwa noch entgegensteht, daß die oben 
genannten Indios und aUe anderen Völker, die künftig mit den Christen bekannt werden, auch 
wenn sie noch außerhalb des christlichen Glaubens stehen, dennoch ihrer Freiheit und ihres 
Besitzes nicht beraubt werden dürfen; vielmehr saUen sie ungehindert und erlaubterweise das 
Recht auf Besitz und Freiheit ausüben und sich dessen erfreuen können , ~l1 

Zwar muß er das Breve ein Jahr später auf Druck Karls V. wieder zurücknehmen, die 
Bulle jedoch bleibt und spielt in den kommenden juristischen Auseinandersetzungen 

eine wichtige Rolle. 

Ill. 

Noch stoßen Bartolome und Gines de Sepiilveda nicht aufeinander. Doch als in den 
Jahren 1538/ 39 Francisco Vitoria mit seinen berühmten Relectiones "De Indis et de 
iure belli« in die Debatte eingreift." erhält die Argumentation der Kolonialkritiker 

eine grundsätzliche Dimension, und die Auseinandersetzung spitzt sich weiter zu. 
Vitoria war erst J 523 aus Paris nach Spanien zurückgekehrt. Seine Studien an der 
Sorbonne hatten ihm nicht nureine klassische philosophische und theologische Aus­
bildung vcrmittelt, sondern ihn auch mit den juristischen Theolien des orbis 
christi anus über Papst- und Kaisertum, Krieg und Sklaverei vertraut gemacht. Drei 

Jahre lehrte er am Dominikanerkonvent San Gregorio in Valladolid, ehe er an die 
Universität von Salamanca berufen wurde, wo er zwanzig Jahre lang bis zu seinem 
Tod 1546 eine außerordentlich erfolgreiche Lehrtätigkeit ausübte. Seine Relectiones 
teologicas gingen auf aktuelle Fragen der Gewalt des Staates, des Papstes und des 
Kaisers, der Eheschließung Heinrichs VIII. vOn England, auf die Konzilien, die 
Menschenfresser und Ende der dreißiger Jahre auf die spanische Conquista ein. 
Obwohl sich Vitoria nicht ein einziges Mal in den Kolonien aufgehalten hat, vertraut 

er den Berichten seiner Ordensbrüder und schließt sich uneingeschränkt dem domi­
nikanischen Plädoyer für die Menschenwürde und Vernunftfähigkeit der Indios an. 
Sie seien zwar Barbaren, aber entgegen dem aristotelischen dictum nicht "von Natur 
Sklaven«", rechtlos und ihr Land dem Zugriff der Spanier offen. "Die Indianer sind 
Menschen und keine Affen«, schreibt er in einem Brief. Und entgegen der vorherr­

schenden theologischen Ansicht stellt er Christen und Nichtchristen rechtlich 
gleich. Weder der Papst noch der Kaiser oder irgendein anderer christlicher Fürst 
hätten ein Verfügungsrecht über nichtchristliche Völker noch könnten sie sich ihres 
Bodens bemächtigen. Die Herrscher jener barbarischen Völker hätten die iurisdictio 
über ihre Untertanen, wie diese das dominiurn an ihrem Boden hätten. Beides könne 

2. I Lateinischer Texl in Helen Rand PanshfHaroJd E. Weidm;lnn, Las Casas en Mexico. Hi~toria y obrades 
dcsc.ollocida!i, Mcx.'ico 1992, S. 310 ff. Deutsche Über~C;'tz.ung von Henrik Wels in: Bartolo01C de las Cas3s, 
Die einzige Art der ß('rufUltg .lUe-r Volkcr zur w,llm:n Religion (Oe unico vocationjs modo omnium 
gentiurn J.d veram religionem). Wcrbusw:lhl (Antn . (o), Bd. I. S. 94 H., S,2.47. 

l.l. DeUI.!lche Übersetzung von Wah~r Schatze!. De bdis. rCt'c-ntt:r inventis Ct de !Ure bell i hispanorum in 
barbaros. Relectlones. Vorlesungen ub~r die kur~IH:h entdeckten Indi:mer und das Recht der Sp:lnier z.um 
Kriege gegen die Barbaren 1539, Tubingen 19So. Alle uberlicfenen \X.'crkc von VitOria beruhen auf Mit­
schriften seiner Schuler und Studenten . Er selber hat keme Schrift veroffcntbcht. 

2.} Aristoreles. Politik I C. 11, 13. 
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ihnen nur auf dem Wege und mit den Mitteln des gerechten Krieges genonunen 
werden. 

Die Kriterien für den »gerechtcn Krieg«, das war die zentrale Frage, die nicht nur das 

Völkerrecht zwischen den christlichen Staaten bewegte, sondern unmittelbar die Le ­
gitimation der Conquista betraf. Die Scholastik hatte meh.rere Rechtstitel für die 

Kolonialeroberungen zur Verfügung ges tellt, die jedoch allc in das Kreuzfeuer der 
Kritik von Vitoria und seinen Nac hfolge rn gerieten. Die Enrdeekung galt dabei den 

Gelehrten als der plausibelste Rechtstitel. Vitoria hingegen, der die Staatenbildung 
mit Thomas von Aquin als Vorgang der natürlichen Vernunft begriff, die auch die 

nichtchristlichen H errscher legitimierte, bestritt die Berechtigu ng, fremde Völker zu 

unterwerfen und ihres Besitzes zu berauben, wenn man zum erstenmal auf sie stieß: 

»Ein solc her Rechtstitel (oceupa tio bo norum nulliu s) nützt den Spaniern nicht mehr, 
als wenn umgekehrt die Indianer uns entd eckt hätten«." Auch die päpstliche Schen­

kung, die aus den Edikten Papst Nikolaus V. von '455 und Papst Alexander VI. von 
1493 abgeleitet wurde," lehntc Vitoria als Rechtst itel ab, da er dem heiligen Stuhl 

weltl iche H er rschaftsbefugnisse absprach. Folglich ließ er auch nicht den auf der 

päpstlichen Urkunde von 1493 basierenden Staatsvertrag von Tordesilias zwischen 

Portugal und Spanien gelten, mit dem beide Staaten 1494 die DemarkationsEnie 
zwischen ihren Interessensphären neu festlcgten - sie wurde ohnehin weder von den 

Franzosen und Engländern noch von den Holl änd ern anerkannt. D er gleichen Ab­
lehnung verfiel der als solcher kaum antastbare Auftrag zur Missionierung der 

Heiden. Die Ausbreitung des Christenrums und der Missionsauftrag w urde auch 

vOn Vitoria anerkannt. Ja, er berechtige den Papst d azu, diesen Auftrag den Königen 
zu übertragen und die übrigen europäischen H errscherhäuser zur Vermeidung von 

Streitigkeiten unter ihnen VOn der Teilnahm e aUS7.usch ließe n, liefere aber keine Ok­

kupations- und lntervenrionsrechte in der N euen Welt. Die Rec htfertigung der 

Landnahme übersee ischer Entdeckungen aus dem Weltherrschaftsanspruch des uni ­

versa len Kaiserrums leh nte er ebenfalls ab, da er scilO n das Weltkaisertum verwa rf 

und die Souveränität auch der heidnischen Fürsten anerka nnte. Schließlich hat er die 

z ivilisatorische Sendung der zi vi li sierten Völker, die nicht nur Sepiilveda, sondern 

Generationen von Ideologen bis in das zwanzigste Jahrhundert als Rechtfertigung 

für Ko lonialismu s und Intervention strapazieren sollten, zurückgewiesen . Hicr 

konnte er sich auf die Bulle .. Sublimis deus« berufen, mit der Paul IH. z wei Jahre 

zuvor urbi et o rbi festgestellt hatte, daß all eh Barbaren Menschen seien und recht­

mäßige iurisdictio und dominium über ihre Länder hätten. 

D am it waren nicht alle Titel Für den gerechten Krieg erschöpft und auch Vitoria war 

24 Fr.1l1cisco Viloria. Rdccciones Teologicas. (Anm. I}), S. 3}}. 

25 Die rechtlich :Jls Au(tr.lgslchen zu wcftC'nde .. Schen kunG" lautet In der Bulle ",Inter <:l'tera_ vom 4. M:lJ 

14 93: .. K~h unserer ~pos(olischen Gewalt und der Aucoritac dC'5 Allmochugcn Gottes, dit: uns ub~ r den 
heiligen Pelru.s zugfkommen ist, sowie als Vikar j csu Ch risti schen ken, gewahren und tei len wi r ~u Euch 
und Euren Erben und Nachfolgl'rn, den Konigcn von K;tslili l' n und Leon, ;tUr immer J.lle entdec.ktcn und 
zu entdeckenden loseIn und Lander in Richtung nach Westen und Suden. wobei cI.ne Linil' vom Nord pol 
zum Sudpol zu ziehen ist, weld .c VO ll den Azoren und Kap"crdischcl1lnscln hund(' r( Mcill'n n:u:h Westen 
und Sudcn vcrlauh. so daß alle t-ntdcck(cll Inseln und Lander jenseils der Linie,., Euch gehoren, und wir 
sC lzen Euch, b.m~ Erben und N;tchkommt'n als eleren Herren mit voller, (reler und allsl'l li ge r Gewalt , 
Aurorit;tt und Jurisdiktion ein .• A. Garcia Gallo, Las hulas de Ale)andro VI y el ordenamiemo juridlco ele 
Ja expansion ponugucsOl y castdlano eo AfricJ. cindias, 10 : Anuario de Histo ri .. dl·1 Dcr!..'cho Esp::uiol 
27128, 19 57/58. S. 46. H., S. 728 H. Deutsch auszugsweise bei WoJfgang Reinh:lrd. Geschieht!..' der euro­
pa.i.~chen Exp::lnsion, Bd. l, Die Neue Weh, Stul{gart/ßcrl i n/K () ln/Mj'lln~, '98 5, S. 43 . Zu cin c:r ilhnlichen 
Urkunde, der Bulle . Rom:mus Pontifex .. . hatten dic POrtug.c ~e n Papst N ikolaus V.::tm 8, j anu.n LU } 

ver:mlaßt. Sie verschaffte den ponugiesischen Konigen du: ausschließ liche wclcltche Sou'o'eranitat libcr 
i.hre Erob~rungen an der wC lo u,{rikan ische Kuste und aJle 2ukun fugen Eroberungen - treffend a.ls dte 
.. Magna Char1:l des portugiesischen Imperialismus« bezcld met. 
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weit davon entfernt, den Krieg juristisch zu delegitimieren. ,6 Der Versuch allerdings, 
dem kriegerischen Geschäft der Conquista z.umindest juristisch den Boden zu ent­
ziehen, mißfiel dem Kaiser grundlegend. In einem Brief an den Prior des Dominika­
ner-Klosters San Esteban in Salamanca verlangte er, die Professoren und Ordens­

leute samt ihren Vorlesungen und Predigten zum Kolonialproblem, ob "in 

Reinschriften oder Entwürfen «, namhaft zu machen und sie dem Hof zu melden . 

,.,Sie sind außerdem verpflichtet", heißt C'i :tbschließend, l)jenen Professoren in unserem und in 
ihrem Namen zu eröffnen, daß sie weder jetZl noch in Zukunft ohne un'icre vorherige Geneh· 
rnigung die oben genannten Fr:tgcn in Abhandlungen, Predigten oder Disputationen erörtern 
noch in irgendeiner Fonn im Druck veröffentlichen dünen.«.' :' 

Vitaria selbst konnte sich gleichwohl höchster WertSchätzung seitens des Hoies er­
freuen, noch im selben Jahr wurde bei ihm ein Gutachten über die westindischen 

Angelegenheiten in Auftrag gegeben. Auch seine Schüler Domingo de Sota und 
Banolome konnten weiterhin ihre Kritik öffentlich vortragen. Die Relectiones aber 

wurden erst elf Jahre nach Vita rias Tod im Jahr 155 7 veröffentlicht. 
Wie weit diese Kritik an der herkömmlichen Kriegslehre verbreitet war, zeigte sich, 

als Sepulveda - wahrscheinlich auf Anforderung des Präsidenten des Indienrats, der 
obersten spanischen Behörde für die Angelegenheiten der Kolonien, - eine zweite 

Schrift zu den Fragen des Krieges verfaßte. Er widmetc sich in dieser als "Dernocra­
tes alter.,g bekannt gewordenen Schrift der Rechrfert.igung des Kricges gegen die 

Heiden, erhielt jedoch vom Indienrat keine Druckerlaubnis . Die Verweigerung war 
offenbar nicht aUein den negativen Gutachten anzulastell, die von den Theologen der 
Universitäten Sa.lamanca und Aleala eingeholt wurden, auch Barrolome muß erheb­
liche Aktivitäten entfaltet haben, um die Veröffentlichung zu verhindern." Dennoch 

zirkulierten etliche Abschriften und 1550 gelang es Sepulveda, sein Manuskript in 
Rom unter dem Titel "Apologia. lo drucken zu lassen, dessen Verbreitung jedoch in 
Spanien untersagt und die Einziehung aller auftauchenden Exemplare angeordnet 
wurde. 

Die Positionen waren a.lso bekannt und die Kontrahenten arbeiteten mit Haken und 
Ösen, denn es ging um meh.r als um einen theoretischen Disput. Niemand der Be­
teiligten wurde übrigens der Inquisition überantwortet, verhaftet oder gar hingerich­

tet. Bartolome konnte sogar seine langjährigen Aufenthalte in den westindischen 

Kolonien und seine unmittelbaren Kenntnisse von den Greueln der Conquista besser 
"verwerten" als Sepulveda sein angelesenes Zerrbild von den Barbaren. Er war nie­
mals in den Kolonien gewesen und stützte sich vollständig auf die Berichte des 
königlichen Historikers Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdez, »ein töd!.icher 
Feind der Indios«, wie ihn Bartolome bezeichnet.e. Die drastischen Schilderungen, 

:6 Er entWickelte sieben Titel rur den gerechtcn Krieg: zur DurchsCl7.Un{; der Freiheit des Vl!rkehrs und des 
Handels . 7.ur Durchserz.ung der Mission l wenn in einem heidnischen S(,l;lt die ßLirger daran gehindeu 
werdcn, sich der spanischen Regierung zu umerstellen. Im F311e papstJ ichc:n Auhrags, zum Schutz. der 
zum Chri s(CfHUIIl uberg t·trC(l·IH.·Jl Heiden. zur ImL'I'\,cntJo n gegell Ty r~,nncn. zum Schut~ der eigenen 
Gt'noss('n (soclorum) und nach AuffQrderung Z.UOl Eingreifen I.ler Spa liier in Krjeg<:n ZWi schen deo 
heidnischen Volkern, Franclsco Vnol"ia (Anm . .10), 5.92 rL; R.ichard Konct"zke, Latcinamcnka seil '492, 
Scungart 1971, S.9H. 

27 Brief vom 10. November [539. Francisco VitOna, Relecclones Tc:o l &ICilS. Edition Luis G. Alonso Ge­
tino. Bd. I, Madrid 1933. S. XlV. Deutsch 3U SWgswbsc bcijoseph Ho((ner (Anm. 15). S. 300f. 

28 Gc:n.1ucr Titel : JOilnms Genesli Scpulvt:dac Amum, ct 5acr;! <: Thcologl3c docloris DiJlogus qUi mscribl ­
lur Demo,·rah.' S" si.'clI ndus dc iusti belli causis. Mit sp'lIlische( Übcrset1.ung hl.·rausgegcbcn von Angel 
Losada, M;Jdrid 19IL,. 

29 Manches ist in dieser offenSichtlich tiber den wissenschaftlichen Di,sPUl hinausgehenden Komrovt'rse 
noch im Dunkeln, vgl. Horst PH:uchmann, Septilveda und die amerikanischen Uri:inwohncr, in: Bano­
Jomc dc las Casas (Anm. 10), S. 86 ff., S. 92 f. 

30 Apolog;;a. loanni$ Gcncsii Sepulvl·dat: pro libro de iustis belli c3usis. ad ampJissimum et doctissimllm 
virum D. Antonium Episcopum Segouitr'lslUm. 
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die Bartolome im Dezember J 541 in seiner »Brevisima relacion de la destruici6n de 
las Indias«)' zllsammenfaßte, beeindruckten den Kaiser derart tief, daß er mit den 
»Leyes Nuevas« die Abschaffung der Indianersklaverei und die allmähliche Auflö­
sung des Encomienda-Systems verfügte. Wie Montesinos Einsatz seinerzeit die 
Gesetze von Burgos erzwungen hatte, konnte Bartolome nun, 30 Jahre später, mit 
den »Neuen Gesetzen« erheblich an Terrain für die Indios gewinnen. Die Gesetze 
lösten gewaltige Proteste bei den Siedlern, aber auch bei der Kirche aus, die um ihre 
Besitzungen fürchtete. Es kam zum Aufstand des Gonzalo Pizarro in Peru, und in 
Mexiko wurden die Gesetze schlicht unterlaufen. Die Krone sah sich daher '545 

gezwungen, die Vorschriften gegen das Encomienda-System aufzuheben. Die Indi­
anersklaverei blieb zwar auf dem Index,l' ließ sich aber durch das Gesetz nicht aus 
der Welt schaffen. Sie dauerte bis weit in das '7.Jahrhundert an und schaffte sich mit 

der Ausrottung der indianischen Arbeitskraft und ihrer Ersetzung durch Negerskla­
ven schließlich selber ab. B 

IV 

Der Hof, in durchaus ungleicher Verpflichtung zwischen Humanität und Staats­
bankrott eingeklemmt, von Kirche, Siedlern und Dominikanern in entgegengesetzte 
Richtungen gedrängt, versuchte sich aus dieser unangenehmen Situation mit einer 
öffentlichen Auseinandersetzung über die strittigen Positionen zu befreien. Diese 
berühmt gewordene Disputation, eher ein hearing denn ein Streitgespräch, brachte 
die ganze Kontroverse in zwölf Thesen und Gegenthesen auf den Begriff - 7.ur 
Lösung brachte sie sie allerdings nicht. 
Aufgabe der Kommission - so beginnt der Bericht des Domingo de Soto" - sei es 
ganz allgemein gewesen, 

»die An und Weise und die Gesetze zu untersuchen und festzusetzen, nach denen unser heiliger 
kathoEscher Glaube in jener Neuen Welt, die uns Gott entdecke hat, gepredigt und verbreilet 
werden kOlon, auch die Untersuchung der Form, der'.Lufolge jene Völker der Herrschaft seiner 
Majestät des Kaisers, unseres Herrn, ohne Verletzung seines königlichen Gewissens und in 
Übereinstimmung mit der Bulle Alexandcrs, unrcrstellt werden könnten ,( 

J I hlition Is:lcio Pert· .... h :rn:indez., Madnd 1991., DelHsch von Ulr ich Künznlann in: Banolome de las 
C~sas> Werkauswahl (Anm. 10), ßd.1., '99 5, 5.1.5 ff. Vgl :lIIch Bartolome de las eas:!.s, KUfz.gefaßter 
Bericht VOn der Vcrwuslung der Westindischen Lander, hrsg. v. Hans Magnus Ellzensberger, Frankfurt 
a. Main (1966) 1981. 

J! u\YJirordnen 3.J1 und bdehll'n, daß von jet~t an unter keinerlei Vorwand, weder nach Kri egsrecht noch aus 
sonst einem Grund, und ware es selbst untc:r dem Titel der Emporung. weder durch Kauf no..:h auf sonst 
irgend eine An irgcndei n Indianer versklavt werden darf. Wir verlangen, daß sie als unse re l.\Ir Krone 
Ka~rili cn~ gehorigen Va..'iallen behandelt werden; denn sie sind es auch ._ Codice dc Leyes ... para b 
govern ac lon de las Yndi~ y buen lraramiento y conversaelon dc los Yndios . Wortlaut 10: Colecciol1 de 
documentos incditos rclat.ivos 3.1 de.scubrimiento. conquisr01 y organisaci6n de las antiguas posesiones 
esp:ulol:Js Je Uhral1\:lr, Stgunda serie, publiCJ.da por Ja R~I Acadcmi:l d~ la Historia . Serie I, Bd. 16, 
Madrid 187J, S. 376ff. Deut$ch bei Joseph HoHner, (Anm.I5). S.1.oJ . 

33 Kirche und Krone waren gleIch widerspruch lieh in di eser sowohl humanilar WIC okonomisch st"os iblen 
Frage. Wahrend Komgin fsabcll a in Ihrem TeSl~enr ht"n"'it s die Versk.lavung untersagt hute, genehmigte.' 
gleichzeitig (1503) ein konigliches Dekret dieselbe. In Chile wurd~ die fndianer$klaverei erst 1674 aufge· 
hoben. 

H Dic!ser Bericht wunlt" l.wel Jahre flach der DI:<pulation von Bartolom!! dt" la s C;\sas mit einem eigenen 
VonvOrl veroffendicht und ist nur in dieser Form überliefert. Deutsrhe Ubersetzung in: Banolo me dc las 
C"as, (Anm. '0), S. H7 rr., S. )50. 
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Für die Kontrahenten spitzte sich der Streit auf die Frage zu: 

»ob es seiner Majestät erlaubt ist, Krieg gegen jene Indjos zu führen, bevor man ihnen den 
Glauben verkündet, damit sie zunächst seiner Herrscha.fr unterworfen werden und danach 
leichter und bequemer durch die evangelische Lehre über die Erkenntnis ihrer Irrtümer und die 
christliche Wahrheit belehrt und erleuchtet werden können,o:}5 

Sepulveda eröffnete und begründete das Recht zum Krieg mit der heidnischen und 
sündhaften, barbarischen und sklavischen, ja widernatürlichen (Menschenopfer!) 
Natur der Indianer, die sie zum Dienst gegenüber den »Menschen vornehmerer 
Geisteshaltung« verpflichte und ihre kriegerische Unterwerfung zur leichteren Mis­

sionierung und Überzeugung notwendig mache. Bartolome hielt mit zwölf Einwän­

den dagegen, die wiederum Sepulveda zu entsprechenden Antworten und Bartolomc 
zu Entgegnungen benutzten, die in der zweiten Sitzungsperiode des Jahres 155' 
verhandelt wurden. Der Inhalt blieb unversöhnlich, die scholastische Methode des 
Autoritätenbeweises aber beiden identisch. 

Für die spanische Scholastik war es verlockend, angesichts der durch die Conquista 
eröffneten Aufgaben weltlicher und geistlicher Herrschaft die bewährten universali­
stischen und theokratischen Kategorien des orbis christianus auf die fremden Länder 
und Menschen anzuwenden. Sie tat es, und Sepulveda war nur ihr Exponent. Doch 

ihre Sterilität, Intoleranz und Rückständigkeit erwies sich gerade an diesen neuen 
Aufgaben, deren Widerspruch von Humanität und Habgier sie nicht lösen konnte. 
Aus der Krise, in die die Conquista sie nicht etwa gestürzt, sondern die sie nur 

sichtbar gemacht hatte, konnte die herrschende Theorie nur herausgeführt werden, 
wenn ihr die eigene universalistische und theokratische Basis entzogen wurde. Und 
auch hierfür hat die spanische Scholastik die ersten Schritte getan. Bartolomc war 
hier mehr als nur Exponent, er war Motor und Lieferant der re.Ien Anschauung, die 
Theologen und Juristen wie Vitoria, seine Schüler Domingo de Soto, Melchior Cano, 

Luis Molina und der Jesuit Francisco Suirez für ihren Aufbruch brauchten - und 
Valladolid war das Theater. 
Auf dieser Bühne präsentiert Bartolome die (scholastische) Beweisführung gegen die 
päpstliche und kaiserliche Weltherrschaft. Er benutzt dazu nicht nur die Autoritäten, 
die er gegen Sepulveda interpretiert und in Schutz nimmt: 

»)Leb[en sie (die Kanonisten, die den gerechten Krieg gegen Götzendienst und VerstOß gegen 
das Naturgesetz propagierten) noch, so handelten sie in derselben Weise (wie ich selbst), damit 
aus ihrer Lehre, wie der Doktor (Sepulveda) sie versteh" nich, große und unhal,bare Absurdi­
täten, die Auslöschung von Völkern und Königreichen, Ruchlosigkeit und Schrecken für den 
Glauben und andere Dinge gefolgert werden, die so gelehrter 1v1.änner unwürdig sind K)6 

Er setzt auch seine langjährigen Erfahrungen mit den Indianern sowie das von den 

Franziskanern gesammelte und ebenfalls Seplilveda zugängliche ethnographische 
Material gegen den eurozentriseh-aristotelischen Barbarenbegriffl7 ein, um die prin­
zipieUe Gleichheit der indianischen Menschen und Kulturen mit der christlich­
abendländischen Kultur zu betonen. An die römische Geschichte der iberischen 
Halbinsel erinnernd, führt er listig das Argument der Reziprozität gegen Seplilveda 
an: 

,)Da die Spanier a.1so ein wildes und barbarisches Volk waren, ware dem Doktor die Frage zu 
stellen, ob es denn gUl und seiner Auffassung nach ratsam gewesen wäre, daß die Römer 
repanimientOs über sie verhängt und jedem Tyrannen seinen Teil zugesprochen hatten, wie in 

35 Bartolome de Ia~ Casas, (Anm. 10), S. 351. 
36 Bartolome de las C:tsas, (Anm . 10), Siebtc Entgegnung. S. 405. 
J7 Aristoteles, Polttik r, 2 (Jl51:l-l l.5)b) : ~ Daru.m .$ileen die Dichter: >Billig ist, daß uber Barbaren der 

Hellene herrscht" um damit auszudrücken, daß ein Barbar von Nal"ur und ein Sklave d:tssclbe ist." 
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Westindien geschehen, damit durch dtc Plu.nderung allen Goldes und Silbers auf spanischem 
Boden aJle unsere Ahnen an Leib und Seele umgekommen wären, wie der Doktor mir seiner 
erdich teten und abscheulichen Darstellung zu behaupten suchL(,}8 

Vitoria, in seinen Relectiones elf Jahre zuvor auf das Allgemeine und Grundsätzliche 
des Problems bedacht, brauchte sich nicht den philanthropischen Standpunkt Barto­
lomos zu eigen zu machcn, um Krieg und Untcrwcrfung zum Zweck dcr Missionie­
rung zurückzuweisen. Heiden, ob Barbaren oder nicht, .. sind in keiner Weise 
Untertancn des Papstes«. Man brauchte ihre Besonderheit und die Fremdheit ihrer 
Gebräuche gar nicht zu leugnen, um ihnen die gleichen natürlichen und Menschen­
rechte zuzuerkennen. "Der Unglaube«, heißt es in .. De Indis", .. hebt weder das 
natürliche noch das mcnschlichc Recht auf.,,'9 Die fremden Bräuchc, so heidnisch, 
sündhaft, barbarisch und widernatürlich sie den Spaniern auch vorkommcn mögen, 
.. unter dicsem Titel können also ihre Güter und Länder von den Christcn nicht in 
Besitz genommen werden ... «,"1

0 

Die Kühnheit dieser Argumentation vermag derjenige eher zu begreifen, dcr sie der 
Ansicht des Hugo Grotius gegenüberstellt, der noch I625 in seinem .. De iure belli ac 
pacis« erklärt, daß der Krieg gegen jene Barbaren, die .. mehr Tier als Mensch« .. das 
Naturgesetz verletzen<" erwas »Natürliches<c sei, selbst wenn Vitoria, Vasquez, Azor, 
Molina und andere das Gegenteil behaupteten." Die Beschränkung von Staat und 
Kirche auf die ihnen jeweils eigenen weltlichen und geistlichen Aufgaben und dic 
Beschneidung ihres Herrschaftsanspruchs auf den Kontinent ihrer Entstehung 
-»Der Papst ist nicht Herr der Welt«" - hat staatstheorctische Konsequenzcn. Sie 
führen Zur - erstmaligen - Anerkennung der Souveränität aller Staaten, seien sie 
christlich odcr nichtchristlich, und die vorsichtige, wenn auch noch gänzlich unvoll­
kommene Lösung des Naturrcchts von der göttlichen Ordnung. Die staatliche 
Gemeinschaft erhält zwar von Gott unmittelbar die Staatsgewalt, die Regierungsge­
walt des Herrschers aber stammt .. mittels des Naturgcsctzes durch den Staat«, wie 
Domingo de Soto sagt, nur mittelbar von Gott: 

»Jeder Staat hat das Recht sich selbst zu regieren. Wenn es jedoch die Vernunft gebietet, die 
doch ei n Hauch (aber eben auch nur ein Hauch! N. P.) dcs gotdichcn Wesens ist, kann der Staat 
seine Gewalt einem anderen übertragen, nach dessen Gesctx.en er nunmehr umsichtiger regien 
werden möchte.«4} 

In einer seiner !etzten Schriften, dem" Tratado de las docc dudas«, den Banolomc im 
Frühsommer 1566 dem lndienrat übergab, schreibt er unter dem "Ersten Grund­
satz« : 

"Daß es in jedem Königreich, in jeder Stadt oder Gemeinschaft, die sich zu einem politischen 
Leben zusammengeschlossen hat, einen König oder Fiirsten gibt (oder wie auch immer er .sich 
nennen mag), ist demnach hir aUe Menschen, ob Glaubige oder Ungläubige, nicht mehr natür­
lich und ihr natürliches Recht, denn was in der Natur aLler Dinge liegt, gilt für alle gemeinsam 
und ihrer Natur gemäß, ob Gläubige oder Ungläubige. denn sie alle sind 'Ion einer Art und 
einem Wesen, und die einen sind nicht etwa 'Ion Natur her bessere Menschen als dle anderen. 
Dieser Beweissatz giit auch fur das Völkerrecht, das ebenfalls allen gemein ist. Gläubigen wie 
Ungläubigen."H 

38 Barto]omc de las Cas.lS, (Anm. 10), Ar:: hte Entgegnung, 5.406. 
39 Francisco Viro ri :l, }t("lccuo - De Indis recemer inventi s" , (Anm. [3). S. 304. 
40 Fnlncisco Vicoria, Rdc<":l:io .. De InJis rcccnt<."r inventis'< (Anm. [3), S. 344. 
4 I Hugo Grotius, De iure bdl[ ae pacis, Lib. 11, Cl p. 2.0, n. 4°3,4. Deutsch von Waller Schatze!, T tib tngcn [950. 
42. Francisco Viwria, Rel ee lio prior Je prote.Hal e Ecc:le siae, (Antn. [3), 5.61. 
43 Domingo dc Sow , De just itia ce jure Llbri dCCC Ill, Lugdurll :Ipud Stephanum Mich:lelcm, 1582, Deutsch 

bei joseph HüHner, (Anm. 1 5), S. 27l. 

44 Banalome de las Casas, Traktat .. Von dt'n 7.wolf Bedenken«, 7.ilit:n nach Anselm Maler ([-{rsg.), Fray 
Bartalomc de Las Cas.1S an Phihpp Ir. Der Widmungsbritf zu d(:I. TraktJ.ten "Von Jcn Schatzen In Peru« 
und " Von den zwolf BcdcllkL'[H, WIesbaden [992, S. [15. 
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Die Berufun g auf das Naturrecht ist noch vollkommen ungelöst von der göttlichen 

Schöpfung, soweit es um seinen Grund und seine "Natur« geht. Es ist aber selbstän­

dig und profan in seine r Opposition gegen den theokratischen Weltherrschaftsan­

spruch des sacrum imperium. Die Anerkennung rechrmäßiger Herrscher bei den 

H eiden und der Souveränität heidnischer Staaten hat die spätscholastisc he Staatsauf­

fassung noch nicht vo n der gö ttlichen Ordnung getrennt und dem rein mensch lich­

rationalen Naturrecht überantwortet, aber doch schon die metaph ysisc hen Wurzeln 

des Narurrechts- und Staatsverständnisses gelocke rt. Der Souveränitätsbegriff war 

noch nicht so weit entwickelt, daß er die ius ta causa des Krieges durch den iustus 

hostis des souveränen Staates ersetzen konnte. Ers t das bürgerl ich-rationale Natur­

rechtsverständnis entwickelte die volls tändige, d . h . von der AutOrität der Kirche 

gelöste Souveränität gleichberechtigter Staaten. E s benötigte nicht meh.r den klerika­

len, moralischen »gerechten Grund " für die R echt fertig ung des Krieges, sondern 

begnügte sich mit der formalen, juristi schen Gleichberechtigung der souveränen 

Staaten. Das markiert dann den endgültigen Schritt ?Um bürgerlichen Zeitalter, wo 

die staatliche Souveränität die einzige Legitimat ion für den ,-wisc.hens taatliehen 

Krieg wird. So weit konnte die Theorie eines Vitoria und Suarez die Kriegs lehre noc h 

nicht enttheologisieren und formalisieren. Nicht mehr ganz Thomas von Aquin, 

aber auch noch nicht Grotius, Spinoza oder Pufendorf, hält ihr NaturreehtsbegriH 

immer noch Go tt zur Begründung bereit - um die Heiden vor der christlichen Ver­

nichtung zu schützen . 

Barto lome brauchte die auf Vernunft und Naturrecht gegründete Souveränität, um 

die Indios vor d er Gewalt der Mission zu schützen. Nur mit der philanthropischen 

Beschwörung des »edlen Wilden« war er gegenüber dem christlichen Missionsauf­

trag auf ve rlorenem Posten. Diesen Auftrag bestritt er nicht, sondern betOnte er 

vielmehr, wies aber jede Gewaltanwendung wegen Unglaubens, Ablehnung des 

christlichen Glaubens od er Behinderung der Predigt und ihrer Missionare zurück: 

. Der Grundaussage seiner (Sepulved.s) zehmen Antwort, daß der Pap" die Macht und den 
Auftrag habe. d3S Evangelium selbst und durch 3.ndere in der g;mzcn Welt Z.ll verkünden) 
stimmen wi r zu. Die Se hlu ßfolge run~ aber, die der ehrwürdige Doktor daraus l.ielll, daß die 
Heiden Ilamlich mit Gewalt dazu gezw ungen werden durfen, die Verkündigung anzuhören, ist 
g;lr nicht kJar. to.-t' 

Die Vernunfrgründe, die er bemühte, waren christlich: nur gegen H äretiker gäbe es 

einen gerechten Krieg. Heiden se ien aber keine Häretiker, der Wechsel zu einem 

Glauben könne nicht mit Gewalt erzwungen werden, und es sei allein Gorees Auf­

gabe, das Sünden gericht abzuhalten 4 ' 

v 

Auch Banolom<', der radikalste Verfechter der gewaltfreien Miss ion, konnte keinen 

Zweifel daran haben, daß diese Argumentatiql1 immer noch Hintertü ren für einen 

.. gerechten Krieg« gegen die Indianer offenließ,47 - genauso wie man sich kei ne 

IUus ionen, .. über den tatsächlichen Rationalitätsgehalt des bürgerlich-rationalen Na­

turrechts« mach en soll.4 8 Das Ergebnis der Disputation von Valladolid lag erSt (554 

4 5 Z~hm c: Entgegnung, B~rto l ome dc b s C3.!i~ , (Anm. 10), 5.41 1. 

46 V~I. Angel Losada. The Comrovcrsy bcrwecn Sepulvcda and Las C!lsas 1.0 (he JU0(3 of V:llladohd, lu;Ju:ln 

Fri"de/B('n;3min Kcen, (Anm. r9). S. 292. H. 
47 Vgl. die sieben Rechtst lld des Viton:l fur einc.:n . t;crcdH1:n Kril·ge) (A nm. 26). 
", 8 So Herm:llln Klcllnc(, {Anl11 . 3) . S ... 7. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-4-407 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 08:20:26. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-4-407


420 vor, bestätigte aber Bartolom';s Bedenken, daß die Conquista ein für den Kaiser und 
das EvangeJisierungsziel gefährliches Unterfangen sei. Ein Ergebnis, welches aller­
dings die Stimmen pro conquist. und encomienda - wenn auch ohne Druckerlaubnis 
- nicht zum Schweigen brachte. Das bereits 1))0 von Karl V. erlassene Dekret, um 
die Conquista zu stoppen, wurde aufrechterhalten. Doch 1)) 6 wird der Nachfolger 
vOn Kar! V., Philipp 11., angesichts der katastrophalen Finanzsituation die Enco­

mienda wieder zu einem Geldschöpfungsmittel der Krone machen. Zehn Jahre 
später, im Todesjah r von Bartolom';, wird er die Conquista unter dem Namen Paci­
ficaci6n wieder aufnehmen. Und erst 1573, als mit der endgültigen »Befriedung« des 
Inka- und Aztekenreiches praktisch nichts mehr zu erobern ist, erklärt Philipp IJ. 
die Conquist. für nicht mehr zweckmäßig. 
Im gleichenjahr war Sepulveda verstorben, der zurückgezogen auf seinem Landgut 
mit der Veröffentlichung seiner Briefe und Werke sowie der Lektüre antiker Autoren 
.. zwischen Obstbäumen, Gemüse und Vogelsang«" seinen schwindenden Einfluß 
bei Hofe zu vergessen suchte. Bartolom'; hingegen, ruhelos wie eh, hielt sich nicht 
mit der Pflege seiner vergangcnen \Xferke auf, sondern entfaltete in den letz ten fünf­
zehn Jahren eine rege schriftsteUerische Tätigkeit. Er stellt die Endfassungen seiner 

großen Geschichtswerke Historia de Las Indias und Apologetica his toria sumaria 
sowie eine Vielzahl von Memoranden und Traktaten he r, die alle seinem Lebensziel 
dienten : der Verteidigung und dcm Schutz des Ind ios. 
Was allerdings zählt, ist nicht so sehr das Ergebnis als der Weg. Auf diesem war die 
Disputation von V.lladolid eine glänzende Station: statt Exil oder Inquisition, Folter 
und Zensur die freie Konfrontation der beiden konträren Positionen. Die Greuel der 
Conquista haben ja nicht nur die Versklavung und Ausrottung der Bevölkerung, 
sondern auch den Protest und den Widerspruch hervo rgebracht, das gehört zur 

Dialektik von Krieg und Ve rbrechen. Daß sie der Ausgangspunkt für die Erosion der 
scholastischen Orthodoxie , die Dämmerung des orbis christianus und den Aufbruch 
der Vernunft wurden, ist der intellektuellen und moralischen Kraft der letzten mit­
telalterlichen Theo logen Vitoria und Bartolome de las Casas zu verdanken. Vallado­

lid ist dafür das zwiespältige Symbol: es konnte die Vernichtung der Indios nicht 
au fh alten , aber es markierte einen Wendepunkt des europäischen Denkens. 
D as zentrale Anliegen des Bartolom!', die Anerkennung der rechtlichen Gleichheit 
der fremden Kulturen und menschlichen Ebenbürtigkeit der Ureinwohner bei seinen 
Zeitgenossen zu erreichen, blieb uneingelöst. Die Mission hat die Unterlegenheit der 
autochthonen Kulturen und die moralische Minderwertigkeit des Wilden gegenüber 

der christlich-abendländischen Zivilisation über die Jahrhunderte als Grundlage ih­
res Auftrages bewahrt. Auch die europäische Aufklärung hat das humanistische 
Bewußtsein des Abendlandes nicht davon befreien können, die Unterwerfung der 
Ureinwohner und die Ersetzung ihrer Lebensordnung durch die europäische Kultur 

als den notwendigen Durchgang zu einer humaneren Gesellschaft und höherem 

Menschsein zu bcgreifen . 
Banolom'; starb am 18.Juli 1) 66 in Madrid. Bei den Trauerfeie rlichkeiten war auch 
de r neun zehnjährige Miguel de Ce1-vanteS anwesend. Es heißt, daß er den großen 
Streiter für Wahrheit und Gerechtigkeit Las Casas zum Vorbild seines an Niederla­
ge n re ichen .. Ritters von der traurige n Gestalt« Don Quichote genommen hat . 

49 Mariano Ddgado. EmfuhruI:Ig ~ ur DiSpvuuion, in : Bartolomc dc Jas Cas:u, (Anm. 10). S. HS · 
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